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1. Bewirtschaftung der Standhäuschen 

Das vorliegende Papier regelt die Vermietung der Standhäuschen.    
 
 
2. Zuständigkeit 

Kontaktadresse für die Vermietung der Standhäuschen ist das Bausekretariat Gais 
(Adresse siehe unten). Dieses nimmt auch die Reservationen entgegen. 
 
 
3. Grundsätze 

Die 21 Standhäuschen sind von Einzelpersonen, Firmen und Institutionen gesponsert 
worden und sind Eigentum der Gemeinde Gais.  
 
Das gesamte Material ist bei Koch Maschinen AG, Gaiserau 40, eingelagert.  
 
 
4. Bewilligung und Versicherung 

Beim Aufstellen der Standhäuschen sind die verschiedenen Bestimmungen und Vor-
schriften betreffend Sicherheit, Abstände, Übersicht und Verkehr einzuhalten. Eine 
Bewilligung ist dafür jedoch nicht einzuholen. Versicherung ist Sache des Bestel-
lers/Betreibers. Die Gemeinde lehnt jegliche Haftung ab. 
 
 
5. Allgemeine Bestimmungen 

Die Standhäuschen werden auf Paletten bereit gestellt und können bei der Koch Ma-
schinen AG abgeholt werden (Koch Maschinen AG, Gaiserau 40, Gais, 071 793 20 
17). Die Auslieferung erfolgt somit ab Rampe Koch Maschinen AG. Der Transport, das 
Aufstellen und der Abbau der Marktstände ist Sache des Bestellers. 
 
Die Abholung und die Rückgabe (Termin/Vorgehen) sind vorgängig mit der Koch Ma-
schinen AG zu koordinieren (071 793 20 17). 
 
Allfällige Depotleistungen sind vorgängig auf der Gemeinde zu entrichten. Die Mietge-
bühren werden in Rechnung gestellt bzw. mit der Depotleistung verrechnet. Beschä-
digtes, verschmutztes und fehlendes Material wird dem Mieter verrechnet. 
 
 
6. Masse der Standhäuschen 

Breite:  3 m 
Tiefe:   2 m 
Höhe:  2,0m (Trauf) – 2.5m (Giebel) 
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7. Miete  (siehe Anhang) 

 
Für die Mietpreise und –bedingungen erkundigen Sie sich bitte bei untenstehender 
Adresse. 
 
 
8. Auskunft 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Gais: 
 
Hans Bänziger 
 
Telefon 071 791 80 82 
Telefax 071 791 80 89 
 
hans.baenziger@gais.ar.ch 
www.gais.ch 
 
 
 
 
Genehmigt und in Kraft gesetzt durch den Gemeinderat Gais am 8. Juni 2007 
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Miete  (Anhang zum Reglement für die Vermietung von Standhäuschen) 

 

Generell wird eine Miete erhoben; Rabatte werden keine gewährt (auch nicht für wohl-
tätige oder Jugend-Organisationen). Es stehen 21 Standhäuschen zur Verfügung.  
 
Vermietung auf Gemeindegebiet  
Bis 1 Tag CHF 100 
Ein Wochenende 
(Freitagabend ab 12 Uhr bis Montag 12 Uhr)  

 
CHF 150 

Eine Woche   
(max. 7 Tage)   

 
CHF 300 

 
Vermietung ausserhalb Gemeindegebiet  
Bis 1 Tag CHF 150 
Ein Wochenende 
(Freitagabend ab 12 Uhr bis Montag 12 Uhr)  

 
CHF 200 

Eine Woche   
(max. 7 Tage)   

 
CHF 350 

 
 
 
Genehmigt und in Kraft gesetzt durch den Gemeinderat Gais am 8. Juni 2007 


